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Beratungsfolge beraten am öffentlich (ja/nein) Empfehlung
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Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Entscheidung Gemeinderat Terminvorschlag:

13.09.2022

Beschluss-
vorschlag Der Gemeinderat Striegistal nimmt Spenden, Schenkungen und ähnliche

Zuwendungen für den Zeitraum Februar 2022 bis August 2022 an und
beschließt die Verwendung für den vorgeschlagenen Zweck.
Die Auflistung der Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen
kann im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Sachverhalt
Gemäß § 73 Abs. 5 S.4 SächsGemO entscheidet der Gemeinderat über die
Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen.

Anlagen
Spendenübersicht

Finanzielle
Auswirkungen

ja/nein

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der
Maßnahme

Einnahmen
Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon

Fördermittel


